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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

3192K – HAFTPFLICHT – SPEZIELLES ERWEITERUNGSPAKET LANDWIRTSCHAFT 

1. Auslandsdienstreisen / Mietsachschäden 

Sofern nicht anders vereinbart ist, gelten für „Auslandsdienstreisen“ und „Mietsachschäden“ nachfolgende 
Vereinbarungen: 

1.1 Auslandsdienstreisen  
1.1.1 Als Auslandsdienstreise im Sinne dieser Bedingung gelten Aufenthalte des Versicherungsnehmers oder seiner 

Beschäftigten im Ausland für eine maximale Reisedauer von sechs Wochen. 
1.1.2 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich für Auslandsdienstreisen abweichend von Art. 3, Pkt. 1 AHVB auch 

auf das europäische und außereuropäische Ausland. Es gilt Art. 13 AHVB.  
1.1.3 Für die Dauer der Auslandsdienstreise gilt die „Erweiterte Privathaftpflicht“ der versicherten Personen gemäß Abschnitt B, 

Ziff. 17 EHVB. Nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind jedoch die mitversicherten Personen gemäß Abschnitt B, 
Ziff. 17, Pkt. 5 EHVB. Dieser Versicherungsschutz gilt subsidiär, d. h. eine Leistung wird nur erbracht, soweit nicht 
anderweitig Versicherungsschutz besteht. 

1.1.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden wegen 
1.1.4.1 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter (beispielsweise punitive oder exemplary damages); 
1.1.4.2 aller arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Einrichtungen (beispielsweise employer´s liability, worker´s compensation) 

sowie die Verletzung von Persönlichkeitsrechten (EPL-Anstellungsschadensersatzansprüche); 
1.1.4.3 Ansprüche aus Umweltschäden oder Umweltsanierungskosten (pollution), sofern keine abweichende Vereinbarung 

getroffen wurde. 
1.1.4.4 manueller Berufsausübung (beispielsweise Montage-, Wartungs-, auch Inspektion und Kundendienst, Reparatur- und 

Bauarbeiten sowie der Innehabung und Verwendung der beweglichen, betrieblichen Einrichtung zur Durchführung dieser 
Arbeiten); 

1.1.4.5 Produkteexport ins Ausland. 
1.2 Mietsachschäden 
1.2.1 Abweichend von Art. 7, Pkt. 10 AHVB erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf gesetzliche 

Schadensersatzverpflichtungen wegen Beschädigung von für einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Wochen 
gemieteten Wohneinheiten zur Unterbringung von Betriebsangehörigen, Räumen für Tagungen, Konferenzen, 
Festveranstaltungen und Ähnlichem. 

1.2.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden wegen 
1.2.2.1 Abnützung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung sowie mut- oder böswilliger Beschädigungen durch 

Betriebsangehörige oder Gäste; 
1.2.2.2 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel und Warmwasseraufbereitungsanlagen sowie Elektro- und Gasgeräten; 
1.3 Der Versicherungsschutz ist nicht gegeben, wenn die Schadensermittlung und -regulierung oder die Erfüllung sonstiger 

Pflichten des Versicherers durch Staatsgewalt, Dritte oder den Versicherungsnehmer verhindert wird. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt jedoch auch in einem solchen Fall bestehen, wenn die Schadensregulierung aufgrund der vom 
Versicherungsnehmer beigebrachten Unterlagen dem Grunde und der Höhe nach möglich ist. 

 
2. Arbeitsunfälle unter Gleichgestellten 

2.1 Abweichend von Abschnitt A, Ziff. 1, Pkt. 3.2 EHVB sind Schadensersatzverpflichtungen sämtlicher übriger Arbeitnehmer 
für Personenschäden, soweit es sich um Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) unter Arbeitnehmern des versicherten 
Betriebs im Sinne der Sozialversicherungsgesetze handelt, mitversichert. 

2.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Regressansprüche des Sozialversicherungsträgers 
(Sozialversicherer). 

 
3. Subunternehmer 

3.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die persönliche Haftung wegen Schadensersatzverpflichtungen der vom 
Versicherungsnehmer beauftragten Subunternehmer in dieser Eigenschaft. 

3.2 Der Deckungsanspruch kann gegenüber dem Versicherer nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. 

3.3 Der Versicherungsschutz gilt subsidiär, d. h. eine Leistung wird nur erbracht, soweit nicht anderweitig 
Versicherungsschutz besteht. 

 
4. Arbeitnehmergarderoben 

4.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art. 1, Pkt. 2.2 sowie Art. 7, Pkt. 10.2 und 10.3 AHVB auch auf 
Schadensersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers aus Beschädigung, Vernichtung, Verlust oder 
Abhandenkommen von in versperrten Garderoben eingebrachten Sachen der Arbeitnehmer. 

4.2 Obliegenheiten: 
Als besondere Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 VersVG bewirkt, wird bestimmt: 
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Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, im Fall des Verlusts oder Abhandenkommens einer Sache unverzüglich bei der 
zuständigen Sicherheitsbehörde Anzeige zu erstatten. 

4.3 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme 25 % davon. 
 
5. Eingestellte Fahrzeuge von Arbeitnehmern und Besuchern 

5.1 Die nachstehenden Bestimmungen gelten nur für solche Fahrzeuge, die 
– Arbeitnehmern oder Besuchern des Versicherungsnehmers gehören und 
– innerhalb des versicherten Betriebsgeländes auf den dafür vorgesehenen Plätzen mit Zustimmung des 

Versicherungsnehmers oder der für ihn handelnden Personen ausschließlich zum Zweck des Haltens oder Parkens 
abgestellt sind. Sie gelten nicht für Luftfahrzeuge. 

5.2 Versicherungsschutz für Fahrzeuge gemäß Abs. 1: 
Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art. 1, Pkt. 2.2 sowie Art. 7, Pkte. 5.3 und 10.2 und 10.3 AHVB 
auch auf Schadensersatzverpflichtungen wegen Beschädigung, Vernichtung, Verlust oder Abhandenkommen. 
Darüber hinaus bezieht sich der Versicherungsschutz auf Schadensersatzverpflichtungen aus 
– Inbetriebsetzen, Fahren oder Verschieben sowie 
– unbefugtem Gebrauch durch Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers oder Betriebsfremde. 
Diesbezüglich ist auch Art. 7, Pkt. 10.4 AHVB nicht anzuwenden. 

5.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind: 
– innere Betriebs- und Bruchschäden; 
– Diebstahl oder Raub von Fahrzeugbestandteilen und Fahrzeugzubehör 
– Fahrzeuginhalt und Fahrzeugladung. Wasserfahrzeuge auf Bootsanhängern gelten nicht als Fahrzeugladung. 

5.4 Obliegenheiten: 
Als besondere Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 VersVG bewirkt, wird bestimmt: 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, im Fall des Verlusts oder Abhandenkommens eines Fahrzeugs unverzüglich bei 
der zuständigen Sicherheitsbehörde Anzeige zu erstatten. 

5.5 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme 25 % davon. 
5.6 Sofern kein abweichender Selbstbehalt (insbesondere genereller Selbstbehalt) vereinbart ist, beträgt der Selbstbehalt des 

Versicherungsnehmers in jedem Versicherungsfall EUR 500,–. 
 
6. Tätigkeitsschäden an beweglichen Sachen 

6.1 Abweichend von Art. 7, Pkt. 10.4 AHVB gelten Schadensersatzverpflichtungen wegen Tätigkeitsschäden an beweglichen 
Sachen als mitversichert. Diesbezüglich gelten auch die Bestimmungen von Art. 7, Pkte. 10.2 und 10.3 AHVB als 
abgeändert. 

6.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden 
– an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugenzeugen sowie  
– an Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die für ihn handelnden Personen zum Transport, zur Reinigung 

und/oder zu Reparaturarbeiten übernommen haben. 
6.3 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme 25 % davon. 
6.4 Sofern kein abweichender Selbstbehalt (insbesondere genereller Selbstbehalt) vereinbart ist, beträgt der Selbstbehalt des 

Versicherungsnehmers in jedem Versicherungsfall EUR 500,–. 
 
7. Tätigkeiten an unbeweglichen Sachen 

7.1 Schadensersatzverpflichtungen wegen Schäden an jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittelbar Gegenstand 
der Bearbeitung, Benützung oder einer sonstigen Tätigkeit sind, sind abweichend von Art. 7, Pkt. 10.5 AHVB 
mitversichert. 

7.2 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme 25 % davon. 
7.3 Sofern kein abweichender Selbstbehalt (insbesondere genereller Selbstbehalt) vereinbart ist, beträgt der Selbstbehalt des 

Versicherungsnehmers in jedem Versicherungsfall EUR 500,–. 
 
8. Verwahrung von beweglichen Sachen 

8.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art. 7, Pkte. 10.2 und 10.3 AHVB auch auf 
Schadensersatzverpflichtungen aus dem Titel der Verwahrung wegen Schäden an beweglichen Sachen, die der 
Versicherungsnehmer oder die für ihn handelnden Personen zur Bearbeitung, Verarbeitung oder Reparatur übernommen 
haben, und zwar auch im Zuge der Verwahrung als Nebenverpflichtung oder im Rahmen von bloßen 
Gefälligkeitsverhältnissen. 

8.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben: 
– Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen sowie Daten- und Informationsträgern 
– Schäden an diesen Sachen, die bei oder infolge ihrer Benützung, Beförderung, Bearbeitung oder einer sonstigen 

Tätigkeit an oder mit ihnen entstehen. Diesbezüglich findet Art. 7, Pkt. 10.4 AHVB Anwendung. 
8.3 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme 25 % davon. 
8.4 Sofern kein abweichender Selbstbehalt (insbesondere genereller Selbstbehalt) vereinbart ist, beträgt der Selbstbehalt des 

Versicherungsnehmers in jedem Versicherungsfall EUR 500,–. 
 
9. Schadensersatzverpflichtungen nach dem Wasserrechtsgesetz 
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9.1 Die nachstehenden Bestimmungen gelten nicht für Sachschäden durch Umweltstörung. Für diese besteht 
Versicherungsschutz ausschließlich aufgrund einer besonderen Vereinbarung nach Art. 6 AHVB. 

9.2.1 In Abweichung von Art. 7 Pkt. 12 AHVB bezieht sich der Versicherungsschutz im Rahmen des versicherten Risikos auf 
Schadensersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers wegen Sachschäden und – abweichend von Art. 1, 
Pkt. 2 AHVB – reiner Vermögensschäden aufgrund des Wasserrechtsgesetzes (WRG, BGBl. Nr.215/1959) in der jeweils 
geltenden Fassung durch Überflutungen aus stehenden und fließenden Gewässern, welche durch solche Anlagen, 
Maßnahmen und Einbringungen des Versicherungsnehmers verursacht sind, für die eine Bewilligung nach dem 
Wasserrechtsgesetz (BGBl. Nr. 215/1959) in der jeweils geltenden Fassung, erforderlich ist. 
Ansprüche auf Entschädigung und Beiträge nach § 117 WRG oder aufgrund ähnlicher öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtungen bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

9.2.2 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Überflutung durch einen einzelnen, plötzlich eingetretenen, 
unvorhergesehenen Vorfall ausgelöst wird, welcher vom ordnungsgemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen abweicht. 

9.2.3 Abschnitt B, Ziff. 1 EHVB findet Anwendung. 
9.2.4 Art. 7, Pkt. 11 AHVB findet keine Anwendung. 
9.3 Art. 7, Pkt. 3 AHVB findet Anwendung. Versicherungsschutz für Amtshaftungsrisken besteht daher nur bei Abschluss einer 

separaten Amtshaftpflichtversicherung. 
9.4 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme 25 % davon. 
9.5 Sofern kein abweichender Selbstbehalt (insbesondere genereller Selbstbehalt) vereinbart ist, beträgt der Selbstbehalt des 

Versicherungsnehmers in jedem Versicherungsfall EUR 500,–. 
 
10. Bauherrenrisiko 

10.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Schadensersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Bauherr von 
Bauarbeiten für den land- und forstwirtschaftlichen Eigenbedarf mit einer Baukostensumme von höchstens  
EUR 3,000.000,–. 

10.2 Voraussetzung ist, dass die technische Planung, Leitung und Ausführung der Arbeiten einem hierzu behördlich 
berechtigten Ziviltechniker oder Gewerbetreibenden übertragen werden. Die Bekanntgabe der Zielvorstellungen im Zuge 
der Ausschreibung des Bauvorhabens sowie die notwendigen laufenden Überwachungen (auch im Sinne des BauKG) der 
Arbeiten durch den Versicherungsnehmer fallen nicht unter die Einschränkung. Sofern der Versicherungsnehmer über die 
entsprechende Gewerbeberechtigung verfügt, besteht Versicherungsschutz auch, wenn die technische Planung, Leitung 
oder Ausführung der Arbeiten vom Versicherungsnehmer vorgenommen wird. Sonstige erbrachte Eigenleistungen 
beeinträchtigen den Versicherungsschutz nicht. 

10.3 Schäden an Bauwerken durch Hebungen, Senkungen oder Erschütterungen sind nur dann und insoweit gedeckt, wenn 
durch diese Ursachen das statische Gefüge des Bauwerks so beeinträchtigt ist, dass die nach den geltenden Normen 
vorgegebenen Sicherheiten unterschritten werden bzw. dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Unter 
diesen Voraussetzungen bezieht sich der Versicherungsschutz insbesondere auch auf die Schäden an Decken, Wänden, 
Fußböden, Verputzen, Malereien, Tapezierungen, Verfliesungen, Verkachelungen, sonstigen Wand- und 
Deckenverkleidungen, Fenstern und Türen. 

10.4 Schäden durch Verstaubungen bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
 


